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TOP 32 Forderungen an ein Bundeswaldgesetz 

Bezug / 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Agrarressorts der 

Länder nehmen den Bericht des Bundes zum Stand der Novellierung des  

Bundeswaldgesetzes zur Kenntnis. 

2. Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Agrarressorts der 

Länder betonen, dass Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit Grundlage für Moti-

vation und Verantwortung bei der Bewirtschaftung, der Pflege und dem Erhalt der 

heimischen Wälder sind. Sie stellen fest, dass unterstützt durch Beratung, Betreu-

ung und Förderung die Waldbesitzenden in allen Besitzarten vielfältige wertvolle 

Wälder geschaffen haben, die aber durch den Klimawandel zunehmend bedroht 

sind.  

3. Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Agrarressorts der 

Länder stellen fest, dass sich das Bundeswaldgesetz und die bisherige Aufgaben-

verteilung zwischen Bund und Ländern bei der Waldgesetzgebung grundsätzlich 

bewährt haben und ausreichende Freiräume zur regionalen Ausgestaltung erhalten 

blieben. Sie legen Wert darauf, dass einer Aktualisierung und Anpassung des  

Bundeswaldgesetzes eine sorgfältige Evaluierung und Folgenabschätzung zu 

Grunde liegen muss, die Aspekte des Klimawandels, der multifunktionalen Nutzung 

und der Erbringung von Ökosystemleistungen berücksichtigt. Dabei ist die grund-

sätzliche Gleichrangigkeit aller Waldfunktionen zu beachten und zu erhalten. 

4. Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Agrarressorts der 

Länder fordern den Bund auf, im Rahmen der geplanten Novellierung des  

Bundeswaldgesetzes, mit Blick auf länderspezifische und regionale Besonderhei-

ten, die Länderkompetenzen weiterhin zu wahren. 



 

 

5. Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Agrarressorts der 

Länder betonen, dass die Interessen der Waldbesitzenden hinreichend Berücksich-

tigung finden müssen. In Bezug auf die Waldbewirtschaftung sind nur erforderliche 

rechtliche Mindeststandards ordnungsrechtlich abzusichern. Der Erhalt der heimi-

schen Wälder kann und muss mit den Waldbesitzenden gelingen. Für Ökosystem-

leistungen sollten Ausgleichszahlungen, Förderinstrumente oder weitere An-

reizsysteme durch den Bund vorgesehen werden. Gesetzliche Bewirtschaftungs-

anforderungen und Standards sollen eine ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung 

sicherstellen, dürfen aber nicht so weit gehen, dass für Ausgleichszahlungen, För-

derungen oder freiwillige Selbstverpflichtungen kein Raum bleibt. Eine Überforde-

rung der forstlichen Strukturen, insbesondere der Waldbesitzenden und der Forst-

verwaltungen, durch überbordende Bürokratie oder überzogene Berichts- und  

Monitoringpflichten ist zu vermeiden oder bundesseitig auszugleichen. 

 

Protokollerklärung der Länder zu Ziffer 2 Brandenburg, Bremen, Hamburg,  

Niedersachsen, Sachsen 

Die o. g. Länder stellen fest, dass im Bundeswaldgesetz konkrete Anforderungen zur 

Waldbewirtschaftung im Sinne einer guten fachlichen Praxis formuliert werden sollten, 

um eine stärkere Ausrichtung auf den Waldumbau zur Schaffung von stabilen, arten- 

und strukturreichen, leistungsfähigen Mischwäldern auch im Sinne der betrieblichen 

Risikovorsorge zu erreichen. 

Protokollerklärung der Länder zu Ziffer 5 Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 

Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, 

Schleswig-Holstein 

Die o. g. Länder stellen fest, dass ein strafrechtlicher Sanktionsmechanismus im Bun-

deswaldgesetz bisher nicht enthalten war und abgelehnt wird. 


